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L Sachverhalt

1. Florian Kasser stellte als Mitarbeiter von Greenpeace Schweiz (Gesuchsteller) am 14. Novem-

ber 2014 per E-Mail das Gesuch, das ENSI habe ihm gestützt auf das Bundesgesetz über das

Öffentlichkeitsprinzip derVenryaltung (Öffentlichkeitsgesetz; BGÖ; SR 152.3) Zugangzufol
genden Dokumenten zu gewähren:

,,Abluftdaten (Aktivität) am Kamin des AKW Leibstadt für die Periode 1.1.2013- 1.11.2014.

- Auflösung: 10 Minuten

Alle verfügbare Stoffe

Abluftvolume

Datum und Uhrzeit

I nkl. vollständige Datenbeschriftung

ln einem lesbaren Format (.csv, .txt., ...)."

ke¡ne
Verfügung

2.

2.1 Das ENSI antwortete mit Schreiben vom 9. Dezember 2014 im Wesentlichen Folgendes: Die

für den erwähnten Zeitraum ersuchten Abluftdaten seien zum Zeitpunkt des Zugangsgesuchs

bereits gelöscht gewesen. Folglich seien sie weder aufgezeichnet noch im Besitz des ENSI

gewesen und es liege insoweit kein amtliches Dokument vor. Deshalb bestehe kein durchsetz-

barer Anspruch auf Zugang nach dem Offentlichkeitsgesetz. lm Sinne eines Entgegenkom-

mens habe das ENSI das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) ersucht, die gewünschten Daten auf

einem elektronischen Datenträger nochmals zu übermitteln. Wenn das ENSI diese Daten er-

halte, werde es sie an den Gesuchsteller weiterleiten. Parallel zu diesem Schreiben ersuchte

das ENSI am 9. Dezember 2014 das KKL um Einreichung der Abluftdaten.

Der Gesuchsteller leitete am 29. Dezember 2014 beim Eidgenössischen Datenschutz- und

Öffentlichkeitsbeauftragten (Beauftragter) vorsorglich ein Schlichtungsverfahren bezüglich des

Zugangsgesuchs vom 14. November 2014 ein. Gleichzeitig ersuchte der Gesuchsteller um

Sistierung des Schlichtungsverfahrens bis zum 15. Januar 2015, dies für den Fall, dass das

ENSI die Daten bis zu diesem Zeitpunkt an den Gesuchsteller weiterleite. Der Beauftragte be-

stätigte am 6. Januar 2015 den Eingang des Schlichtungsantrags und sistierte das Verfahren

bis zum 30. Januar 2015.

Zwischenzeitlich hatte das KKL dem ENSI am 17. Dezember 2014 mitgeteilt, dass es dem Er-

suchen vom 9. Dezember 2014 nichl nachkomme, weil hierfür keine behördliche oder gesetzli-

che Grundlage bestehe. Das KKL nahm damit eine Rolle als Gesuchgegnerin ein. Das ENSI

informierte den Gesuchsteller mit Schreiben vom 23. Dezember 2014 darüber, dass das KKL

dem Ersuchen um nochmalige Übermittlung der Daten nicht nachkomme. Das ENSI seides-
wegen nicht in der Lage, dem Zugangsgesuch vom 14. November 2014 zu entsprechen.

Der Beauftragte nahm auf entsprechenden Antrag des Gesuchstellers vom 23. Januar 2015

das Schlichtungsverfahren wieder auf und forderte das ENSI am 26. Januar 2015 auf , die be-

troffenen Dokumente sowie eine ausführliche und detailliert begründete Stellungnahme einzu-

reichen.

2.2
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2.5 lnnert erstreckter Frist reichte das ENSI am 25. Februar 2015 seine Stellungnahme ein. Dabei
bekräftigte es seine Position gegenüber dem Gesuchsteller. Es legte dar, dass die von den
Werken ubermittelten Anlageparameter gemäss dem ANPA-Betriebsreglement des ENSI von

2009 über einen maximalen Zeilraum von 30 Tagen aufbewahrt und danach, ausser bei ei-
nem Einsatz der ENSI-Notfallorganisation, automatisch gelöscht werden. Díe im Zugangsge-
such verlangten Daten seien zum Zeitpunkt der Gesuchbearbeitung bereits gelöscht gewesen

Somit liege mangels Besitzes bzw. Aufzeichnung der lnformation kein amtliches Dokument
vor und es bestehe kein durchsetzbares Recht auf Zugang nach dem Öffentlichkeitsgesetz.
Weiter erinnerte das ENSI daran, dass die Gesuchgegnerin eine nochmalige Übermittlung der
Daten an das ENSI abgelehnte hatte. Schliesslich ven¡vies das ENSI darauf, dass es rückwir-
kend per Anfang 2014 die rechtlich verbindlichen Abgabebilanzen der Kaminabluft auf seiner
Website publiziere.

2.6 Gestützt auf Art. 14 BGÖ gab der Beauftragte am 5. Oktober 2015 eine schriftliche Empfeh-
lung in der Angelegenheit ab. Darin empfahl er Folgendes:

,,Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat beschafft die im Zugangsgesuch verlangten Abluftdaten am Ka-
min des KKL für die Periode 1.'l .2013 - 1.11.2014 wieder und gewährt dem Antragsteller den Zugang zu diesen.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat publiziert die Emissionsdaten der Kaminabluft von Kraftwerken
gemäss Art. '19 VBGÖ aktiv auf seiner Website.

Der Antragsteller und die Kernkraftwerk Leibstadt AG können innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieser Empfehlung
beim Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat den Erlass einer Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes über
das Venrualtungsverfahren (Venivaltungsverfahrensgesetz; VwVG; SR 172.021) verlangen, wenn sie mit der Empfeh-
lung nicht einverstanden sind (Art. 15 Abs. 1 BGÖ).

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat erlässt eine Verfügung, wenn es mit der Empfehlung nicht einver-
standen ist (Art. 15 Abs. 2 BGÖ).

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI erlässt die Verfügung innert 20 Tagen nach Empfang dieser
Empfehlung oder nach Eingang eines Gesuches um Erlass einer Verfügung (Art. 15 Abs. 3 BGÖ).

Die Empfehlung wurde dem Rechtsvertreter des Gesuchstellers, dem ENSI und der Gesuch-
gegnerin eröffnet.

Die Gesuchgegnerin hat mit Schreiben vom 12. Oktober 2015 den Erlass einer Verfügung
durch das ENSI verlangt, weil sie mit den Enrägungen des Beauftragten nicht einverstanden
sei.

3.
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ll. Erwägungen

1.

1.1 Gemäss Art. 15 Abs. 1 und 3 BGÖ erlässt die Behörde eine Verfugung, wenn der Gesuchstel-
ler oder die angehörte Person innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Empfehlung den Er-
lass einer Verfügung nach Aftikel 5 VwVG verlangt.

Die Gesuchgegnerin als angehörte Person hat fristgerecht eine entsprechende Verfügung ver-
langt. Folglich ist eine solche Vedügung zu erlassen. Dieser Entscheid hat- entsprechend der
Empfehlung des Beauftragten - die Zugangsgewährung bzw. Wiederbeschaffung bezüglich
der Daten im konkreten Einzelfall als auch die allgemeine Frage der Datenpublikation auf der
Website des ENSI zu umfassen. Diese Verfügung betrifft aber unmittelbar einzig das KKL.

Aus verfahrensökonomischen Gründen ist von einem vorgängigen Einbezug der anderen
Kernkraftwerke Abstand zu nehmen. Es bietet sich vielmehr an, das vorliegende Verfahren
erstinstanzlich im Sinne eines,,Pilot"-Entscheids für dieses Kernkraftwerk abzuschliessen.

1.2

2.

2.1 Der Gesuchsteller verlangt den Zugang zu den von ihm näher spezifizierten Abluftdaten (Akti-

vität) am Kamin des KKL für den Zeitraum vom 1 .1.2013 bis 1.1 1.2014. Derartige Kaminemis-
sionsdaten werden abgektìrzt als EMl-Daten bezeichnet. Die betroffenen EM|-Daten sind beim
ENSI nicht mehr vorhanden, weil sie 30 Tage nach der Übermittlung durch das KKL automa-
tisch beim ENSI gelöscht wurden bzw. keine ausnahmsweise Speicherung wegen allfälliger
Notfallschutzmassnahmen erfolgte. Unabhängig davon haben die Kernkraftwerke in den Mo-
natsberichten dem ENSI Rechenschaft über die im Rahmen der Abgabebilanzierung erhobe-
nen Monatswerte bei der Kaminabluft abzulegen. Die Monatsberichte werden vom ENSI auf-
sichtsrechtlich ausgewertet und aufbewahrt. Das ENSI veröffentlicht die darin enthaltenen Ab-
gabebilanzen aus der Kaminabluft fur den Zeitraum seit 1 .1 .2014 auch auf seiner Website.

Das Zugangsgesuch bezieht sich aber nicht auf solche Monatswerte, sondern auf die EMI-
Daten mit derAuflösung im 10-Minuten-Takt. Zu klären ist, ob der Gesuchsteller gemäss dem
Öffentlichkeitsgesetz einen durchsetzbaren Anspruch auf Wiederbeschaffung der gelöschten

EMI-Daten durch das ENSI und auf anschliessenden Zugang zu diesen Daten besitzt.

Der von der Gesuchgegnerin bestrittene Wiederbeschaffungsanspruch se2t voraus, dass die
Haltung von EMI-Daten beim ENSI überhaupt den Begriff des amtlichen Dokuments erfüllt.

Diese Frage hatte das ENSI in seiner früheren Praxis verneint. lm Rahmen des Beschwerde-

verfahrens A-247412014 vor dem Bundesverwaltungsgericht erhielt das ENSI die dort ge-

wünschten EM|-Daten von den Kernkraftwerken Mühleberg und Leibstadt nochmals und gab

sie daraufhin dem damaligen Gesuchsteller heraus; danach wurde die Beschwerde zufolge
Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. ln jenem Beschwerdeverfahren musste das ENSI die
Zugangsgewährung bezüglich der EMI-Daten nicht näher begründen (vgl. den Abschreibungs-
entscheid A-24741 2014 vom 29. Mai 2015 E. 1 .2 und 2.2). lm vorliegenden Fall bedarf es hin-
gegen auf Begehren der Gesuchgegnerin hin einer Begründung, weshalb die Haltung von
EMI-Daten beim ENSI in die Kategorie der amtlichen Dokumente gehört (E. 3 hiernach). Da-
raufhin ist der Frage der Wiederbeschaffungspflicht nachzugehen (E. 4 hiernach).

ln einem letzten Schritt ist zu erörtern, ob es sachgerecht ist, dass das ENSI die EMI-Daten
aktiv auf seiner Website veröffentlicht (E. 5 hiernach).

2.2
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3.

3.1 Nach Art. 6 Abs. 1 BGÖ hat jede Person das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von
den Behörden Auskünfte iiber den lnhalt amtlicher Dokumente zu erhalten. Ein amtliches Do-
kument ist gemäss Art. 5 Abs. 1 BGO jede lnformation, die auf einem beliebigen lnformations-
träger aufgezeichnet ist (Bst. a), sich im Besitz einer Behörde befindet, von der sie stammt
oder der sie mitgeteilt worden ist (Bst. b) und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft
(Bst. c). Als amtliche Dokumente gelten auch solche, die durch einen einfachen elektroni-
schen Vorgang aus aufgezeichneten lnformationen erstellt werden können, welche die Anfor-
derungen nach Abs. I Bst. b und c erfüllen (Ad. 5 Abs. 2 BGO). Vorab ist zu behandeln, ob

die EM|-Datenhaltung beim ENSI den Begriff des amtlichen Dokuments erfüllt.

Gemäss Art. 96 Abs. 5bis der Strahlenschutzverordnung (StSV; SR 814.501) kann die Auf-
sichtsbehörde bei Betrieben, bei denen Störfälle nach Art. 94 Abs. 5 eintreten können, verlan-
gen, dass gewisse Anlageparameter erfasst und über ein störfallsicheres Übermittlungsnetz
permanent an die Aufsichtsbehörde übertragen werden. Wie der Beauftragte in der Empfeh-
lung vom 5. Oktober 2015 enruogen hat, ist die Bestimmung von Art. 96 Abs. 5bi'StSV in der
Gesamtschau mit Art. 81, 103 und 104 StSV zu würdigen.

Art. B1 StSV regelt die Emissionsübenryachung. Gestützt darauf ist das KKL von der HSK (als

Vorgängerin des ENSI) im werksbezogenen Reglement für die Abgabe radioaktiver Stoffe und

die Übenvachung von Radioaktivität und Direktstrahlung vom Januar 1996 (Abgabereglement)
zur kontinuierlichen Messung derAbgabe von Edelgasen, Aerosolen und Jod-131 sowie zur
Bilanzierung verpflichtet worden. Das Abgabereglement ist auf der Website des ENSI aufge-
schaltet. An dieser Regelung knüpft Art. 96 Abs. Sbis StSV sachlich an.

Daten aus der in Art. 103 StSV geregelten lmmissionsüben¡vachung durch das Werk sind híer

nicht betroffen. Ebenso wenig geht es um Daten aus der lmmissionsüberuvachung durch das
ENSI. Es misst gemäss Art. 104 StSV die Dosisleistung in der Umgebung der Kernkraftwerke
mit dem Messnetz zur automatischen Dosisleistungsübenrvachung in der Umgebung der Kern-
kraftwerke (MADUK).

Die Vorgaben zur permanenten Ubermittlung von Anlageparametern über ein störfallsicheres
Übertr.agungsnetz gemäss Art. 96 Abs. sbi'StSV, wozu die Emissionen radioaktiver Stoffe mit
der Fortluft am Kamin gehören, werden in der Richtlinie ENSI-Bl2,,Notfallschutz in Kernanla-
gen", Kap. 5.5, konkretisiert. Daraus ergibt sich u. a., dass die EM|-Daten (Edelgase, Aero-
sole, Jod bei der Normalbetriebsinstrumentierung und Edelgase bei der Störfallbetriebsinstru-
mentieiung) von den Werken im 1O-Minuten-Takt an das ENSI zu übermitteln sind. Weiter ent-
hält die Richtlinie ENSI-G13 (Ausgabe Februar 2008),,Strahlenschutzmessmittel in Kernanla-
gen: Konzepte, Anforderungen und Prüfungen", Kap. 2.2 und 4.2.3, präzisierende Vorgaben
zur radiologischen Anlagenüberwachung und insbesondere zu den Messsystemen für die Ka-
m i nfortl uftü benrvach u n g.

Zur Umse%ung von Art. 96 ffþs. $ors SISV hat das ENSI, in Absprache mit den Kernkraftwer-

ken, das ANPA-Reglement vom 14. Oktober 2009 erlassen. Dieses Reglement bildet formal
betrachtet eine Aktennotiz und trägt das Kennzeichen ENSI-AN-7057. Darin wird entspre-
chend der Richtlinie ENSI-B12 die permanente Übertragung der EMI-Daten an das ENSI im
10-Minuten-Takt vorgesehen. Gemäss Ziffer 3 dieses Reglements werden EMI-Daten, die äl-
ter als 30 Tage sind, im ENSI automatisch gelöscht; eine Archivierung ist nur bei Einsatz der
ENS l-Notfallorganisation vorgesehen.

keine
Verfügung
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3.4 Daraus erhellt, dass die Erhebung der EMI-Daten beim KKL einen Bestandteil der für den Not-

fallvorgeschriebenen Emissionsübenrvachung darstellt. Der als Kann-Vorschrift ausgestaltete
Art. 96 fiþs. $ois SISV verleiht dem ENSI die Befugnis, von den Werken die permanente Über-

mittlung der EM|-Daten zu verlangen. Von dieser Befugnis zur Verpflichtung der Werke
musste das ENSI keinen Gebrauch machen; es konnte sich aufgrund ihrer Bereitschaft zur
Datenlieferung für den Notfall darauf beschränken, die Modalitäten mit dem ANPA-Reglement

in Form einer Aktennotiz festzuhalten. Dies ändert aber nichts daran, dass die Gesuchgegne-
rin im Ergebnis rechtlich verpflichtet ist, die EMI-Daten dem ENSI zur Erfüllung seiner Aufga-
ben im Notfallschutz zu übermitteln. An der früher vom ENSI vertretenen Ansicht, dass die

EM|-Daten dem ENSI freiwillig übermitteltwürden und daher unter den Ausnahmegrund von

Art. 7 Abs. 1 Bst. h BGÖ fallen, kann nicht festgehalten werden. Das ENSI hat denn auch im
vorliegenden Schlichtungsverfahren vor dem Beauftragten nicht bestritten, dass es die EMI-

Daten im Hinblick auf seine Aufgaben im Notfallschutz aufzeichnet. Mit der entsprechenden
Datenhaltung beim ENSI wird eine öffentliche Aufgabe im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c BGO

erfüllt, so dass insoweit die Voraussetzungen für die Annahme eines amtlichen Dokuments
gegeben sind.

3.5 Die für den Notfallschutz übermittelten EM|-Daten existieren beim ENSI lediglich als virtuelles
Dokument. Es fragt sich, ob es einen einfachen elektronischen Vorgang im Sinne von Art. 5
Abs. 2 BGÖ bildet, wenn daraus ein eigentliches Dokument erstellt wird. Beim einfachen elekt-
ronischen Vorgang handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Gemäss der Rechl
sprechung des Bundesvenrualtungsgerichts ist noch nicht abschliessend geklärt, wann ein sol-

cher Vorgang noch als einfach bezeichnet werden kann (vgl. Urteil A-700/2015 vom 26. Mai

2015 8.3.3). Der für die Generierung eines Dokuments erforderliche elektronische Vorgang

kann mehrere Arbeitsschritte umfassen, solange dieser von einem gewöhnlichen Benutzer

ohne spezielle Computerkenntnisse durchgeführt werden kann. Wie viel an dafür benötigter
Zeit den Rahmen eines einfachen Vorgangs noch wahrt, entscheidet das Bundesverwaltungs-
gericht jeweils anhand einer Einzelfallbeurteilung (vgl. Urteile A-673812014 vom 23. Septem-

ber 2015, E. 4.3.3; A-336312012 vom 22. April2013, E. 3.5.2).

ln der früheren Praxis lehnte es das ENSI ab, die Generierung eines Dokuments aus den bei

ihm aufgezeichneten EMI-Daten als einfachen elektronischen Vorgang anzuerkennen. Dem-

gegenüber betrachtet der Beauftragte diesen Vorgang als einfach im Sinne von Art. 5 Abs. 2

BGÖ (vgl. insbesondere seine Empfehlung vom 18. Mä22013,Zift.25). Der elektronische
Export der EMI-Daten in ein Dokument umfasst mehrere Arbeitsschritte und erfordert eine

Spezialsoftware, die auf wenigen Rechnern des ENSI für Zwecke der Notfallorganisation in-

stalliert ist. Der durchschnittliche Benutzer des ENSI verfügt weder über die nötigen EDV-Be-

rechtigungen noch über die Kenntnis für entsprechende Computermanipulationen. Dies

schliesst aber theoretisch nicht aus, dass auch ein durchschnittlicher EDV-Benutzer nach ent-
sprechender Einführung in die Lage verse2t werden kann, aus den EMI-Daten ein Dokument
zu generieren. Eigentliche technische Schwierigkeiten stehen dem Datenexport der EMI-Da-

ten aus dem Rechner nicht entgegen. Das Szenario, dass ein durchschnittlicher EDV-Benut-

zer einen solchen Vorgang je vollzieht, bleibt zwar reichlich hypothetisch. Der Zeitbedarf für
die Generierung eines Dokuments aus elektronisch aufgezeichneten EM|-Daten hält sich aber
in Grenzen. lnsgesamt schliesst sich das ENSI der Ansicht des Beauftragten an und stuft die

Generierung eines Dokuments aus den bei ihm für den Notfall aufgezeichneten EM|-Daten als

einfachen elektronischen Vorgang im Sinne von Art. 5 Abs. 2 BGÖ ein.

3.6
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3.7 Als Zwischenergebn¡s ist festzuhalten, dass die Aufzeichnung und Aufbewahrung von EMI-
Daten beim ENSI für Zwecke der Notfallorganisation in Form eines amtlichen Dokuments im
Sinne von Art. 5 BGÖ geschieht und in diesem Zeitpunkt grundsätzlich dem Zugangsanspruch
gemäss Art. 6 BGÖ unterliegt.

4.

41 Art. 5 Abs. 1 Bst. b BGÖ setzt voraus, dass sich ein amtliches Dokument, zr.r dem Zugang ver-
langt wird, im Besitz der Behörde befindet. Wie dargelegt, s¡nd die vom Gesuchsteller ge-
wünschten EM|-Daten zufolge automatischer Löschung beim ENSI nicht mehr vorhanden.
Das Offentlichkeitsgesetz regelt eine allfällige Pflicht der Behörde zur Wiederherstellung oder
zur Wiederbeschaffung bei Dritten für Dokumente, die fruher in ihrem Besitz waren, als (wei-
tere) Voraussetzung der Zugangsgewährung nicht ausdrücklich. Ob sich aus Art. 6 BGö ein
Anspruch auf Wiederherstellung oderWiederbeschaffung von amtlichen Dokumenten ergibt,
ist durch I nterpretation des Öffentlich keitsgesetzes herzu leiten.

Nach den Materialien muss eine Behörde, die das Dokument nicht tatsächlich besitzt, obwohl
sie dessen Erstellerin oder Hauptadressatin war, alle Massnahmen ergreifen, die zur Beschaf-
fung des Dokuments erforderlich sind (Botschaft des Bundesrats vom 12. Februar 2003 zum
Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Venrvaltung, BBI 2003 1993). Auf diese Zitatstelte hat
der Beauftragte in seiner Empfehlung vom 5. Oktober 2015 hingewiesen. Darüber hinaus
steht in der bundesrätlichen Botschaft zum BGÖ an einer weiteren Stelle, dass eine Behörde
ein Zugangsgesuch zu einem verloren gegangenen Dokument nicht einfach abweisen kann,
sondern nichts unversucht lassen darf, um dem Gesuchsteller eine möglicherweise vorhan-
dene Kopie zu verschaffen (BBl 20031992).

Aus den wiedergegebenen Materialien zeigt sích der Wille des Gesetzgebers, dass die Behör-
den zurWiederherstellung von amtlichen Dokumenten gehalten sind, soweit dies in verhältnis-
mässiger Weise noch möglich ist. Eine tatsächliche Wiederherstellung der EMI-Daten beim
ENSI ist aber nach der automatischen Löschung ausgeschlossen. Eine Wiederbeschaffung ist
nur möglich, wenn sie an anderer Stelle noch vorhanden und mit verhältnismässigem Auf-
wand wieder auffindbar und beschaffbar sind. Arl. 41Abs. 2 und 3 i.V.m. Anhang 3 Ziffer 3 der
Kernenergieverordnung (KEV; SR 732.1 1) verpflichten die Kraftwerkbetreiber sog. Betriebs-
aufschreibungen bzw. Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und sicher aufzubewahren.
Nach Abschluss der Stilllegung des Kernkraftwerks sind die entsprechenden Daten im Rah-
men der Dokumentation gemäss Art.41Abs. 4 KEV dem ENSI zu übergeben. ln Konkretisie-
rung der genannten Vorschriften werden in der Richtlinie ENSI-G09 ,,Betriebsdokumentation"
u. a. die Kategorien der betroffenen Dokumente genauer festgehalten. ln Kap. 7.1.4 BsI. aZif-
fer 6 dieser Richtlinie werden die Messergebnisse der Abgabenübenryachung - unter dem
Obertitel Betriebsaufschreibungen - aufgeführt. Daraus folgt, dass die Erhebung der EMI-Da-
ten im Kernkraftwerk zu den Betriebsaufschreibungen gehört, die das Werk gemäss Art. 41

KEVwährend der gesamten Betriebsdauer (inkl. Stilllegung) sicher aufzubewahren hat. Auf-
grund der dargelegten Pflicht der Gesuchgegnerin zur Aufbewahrung der EMI-Daten ist eine
Wiederbeschaflung dort technisch im heutigen Zeitpunkt möglich. Dies wird von der Gesuch-
gegnerin nicht bestritten.

4.2
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4.4 Die Messgeräte zw Erfassung von EM|-Daten sind darauf ausgelegt, unter Notfallbedingun-
gen realistische Werte zu liefern. Deren inhaltliche Aussagekraft ist unter Normalbedingungen
nicht gewährleistet. Die radioaktiven Abgaben im Normalbetrieb sind so gering, dass sie sich

unterhalb der Minimalanzeigen der EM|-Messgeräte bewegen. Die EM|-Daten belegen im
Nachhinein für den Normalbetrieb, objektiv betrachtet, nicht mehr als das Vorhandensein einer
durchgehenden Abgabenübenruachung und Datenlieferung an das ENSI im Sinne einer Funk-
tionskontrolle. Das ENSI ist ausserhalb des Notfallschutzes für die laufende Aufsichtstätigkeit
nicht darauf angewiesen, auf die EMI-Daten später nochmals Zugriff nehmen zu können. Da-
her durften die EMl-Daten vom ENSI gelöscht werden, zumal die Betreiber eine Aufbewah-
rungspflicht trifft.

4.5 Die temporäre EMI-Datenhaltung beim ENSI im Rahmen des Notfallschutzes ist im Hinblick
auf Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Art. 6 BGÖ in Verbindung mit der Pflícht der Kraftwerkbetreiber zur
dauerhaften Aufbewahrung der EMI-Daten als Teil der Betriebsdokumentation zu setzen. Aus
den vorstehenden Eruvägungen ergibt sich, dass das ENSI der Pflicht zur Wiederherstellung
des temporären amtlichen Dokuments über die vom Zugangsgesuch betroffenen EMI-Daten
unterliegt. Der Umstand, dass die EMI-Daten zum Zeitpunkt des Zugangsgesuchs allein noch
beim KKL und nicht auch beir¡ ENSI gespeichert sind, ändert in Anbetracht der Aufbewah-
rungspflicht gemäss Aft. 41 KEV nichts an der Rechtsnatur dieser Daten als amtliches Doku-
ment. Das ENSI kann dem Zugangsgesuch lediglich unter Rückgriff auf die beim KKL pflicht-

gemäss aufbewahrte Dokumentation nachkommen. Es wird weder geltend gemacht noch ist
ersichtlich, dass der Aufwand beim KKL für die Erstellung einer Kopie der betroffenen EMI-
Daten und deren Zustellung an das ENSI unzumutbar sein soll. Vor diesem Hintergrund ist

eine Mitwirkungspflicht der Gesuchgegnerin zur Wiederbeschaffung der EMI-Daten aus dem
Zeitraum vom 1 .1.2013 bis 1 .11.2014 im Rahmen der Behandlung des Zugangsgesuchs ge-
geben. Wie es sich unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit verhalten würde, wenn mit ei-
nem Zugangsgesuch länger zurückliegende EMI-Daten zur Einsichtnahme verlangt würden,
die allenfalls einen grösseren Aufwand beim Kraftwerk für die Wiederbeschaffung verursacht,
kann hier offen bleiben.

Nach dem Gesagten ist nun ein durchselzbarer Anspruch des Gesuchstellers auf Zugangzu
den von ihm gewünschten EMI-Daten des KKL zu bejahen. Demzufolge muss die Gesuchgeg-
nerin diese EMI-Daten dem ENSI wieder übermitteln und das ENSI gewährt dem Gesuchstel-
ler den Zugang zu diesen. Die Gesuchgegnerin ist zur Dateneinreichung zu verpflichten. Eine

Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft dieser Verfügung erweist sich dafür als sachgerecht.

4.6

5.

5.1 Gemäss Art. 19 der Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (VBGÖ; SR

152.31) macht die zuständige Behörde wichtige amtliche Dokumente so schnellwie möglich
im lnternet verfügbar, soweit dies kelnen unangemessenen Aufwand verursacht (Bst. a) und

der Veröffentlichung im lnternet keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen (Bst. b).

Mit dieser Vorschrift hat der Bundesrat den Auftrag in Art. 21 BGÖ umgesetzt, wonach er Voll-
zugsvorschriften über die Publikation amtlicher Dokumente zu erlassen hat (Bst. c).

Die unbestimmte Formulierung ,,wichtige Dokumente" räumt den Behörden einen gewissen

Ermessensspielraum betreffend den Entscheid ein, welche Dokumente sie im lnternet zu-
5.2
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gänglich machen wollen (Füzesséry Minelli in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkom-
mentar [SHK] - BGÖ, 2008, Art. 21 N. 1S). Die Wichtigkeit des Dokuments bestimmt sich in
erster Linie nach ihrer Bedeutung für vergangenes, gegenwärtiges oder krJnftiges Venrual-

tungshandeln (Steiger in: Maurer-Lambrou/Blechta [Hrsg.], Basler Kommentar IBSK] -
DSG/BGO, 2014, N. 36 zu Art. 21 BGO). Eine grosse Nachfrage nach einem Dokument bildet
ein lndiz für dessen Wichtigkeit (Steiger in: BSK-DSG/BGÖ, N. 37 zu Att.21 BGÖ mit weite-
ren Hinweisen).

5.3 Das ENSI veröffentlicht bisher bereits die Ergebnisse aus der Umgebungsübenuachung mit-
tels MADUK und die bilanzierten Abgaben bei der Kaminabluft. Deren lnhalt ist repräsentativ
für die radiologische Bewertung des Normalbetriebs eines Kernkraftwerks. Die EM|-Daten ha-

ben hingegen, wie dargelegt, beim Normalbetrieb der Kernkraftwerke bloss eine höchst be-

schränkte Aussagekraft(8.4.4 hiervor). Deshalb hat das ENSI bisher EMI-Daten auch nur
punktuell im lnternet aufgeschaltet. Die diversen Zugangsgesuche und die wiederholte medi-

ale Berichterstattung zu dieser Thematik zeigen, dass in der interessierten Öffentlichkeit ein

Bedüdnis nach Zugang zu diesen Daten besteht. Die interessierten Kreise wollen sich aus ei-
gener Anschauung anhand der EM|-Daten von der Richtigkeit des Befunds überzeugen, wo-
nach keine relevanten Abweichungen vom Normalbetrieb vorlagen. Sie leiten aus den EMI-

Daten eine Art von Gegenbestätigung zu den MADUK-Daten und Abgabebilanzen ab, der
nicht jegliche Berechtigung abgesprochen werden kann. Wie der Beauftragte in der Empfeh-
lung vom 5. Oktober 2015 ausgeführt hat, empfiehlt er die aktive Publikation von EMI-Daten

wegen der relativ grossen Zahl an Zugangsgesuchen. Das Publikumsinteresse bildet wie ge-

sagt ein lndiz für die Wichtigkeit des Dokuments. Mit einer aktiven Publikation der EM|-Daten

kann der administrative Aufwand, der sich durch die häufige Bearbeitung von entsprechenden
Zugangsgesuchen ergibt, beim ENSI erheblich gesenktwerden. Zusammengefasst bestehen

ausreichende Gründe, um die EM|-Daten - troV ihrer beschränkten Aussagekraft - in geeig-

neter Form monatsweise gebündelt aktiv zu veröffentlichen. Eine aktive Publikation in dieser
Form verursacht keinen unangemessenen Aufwand und es sind auch keine gesetzlichen

Bestimmungen ersichtlich, die dem entgegenstehen.

Eine solche Praxisänderung bedingt aber eine systematische Aufbewahrung der EMI-Daten

über die 30 Tage-Frist nach der erstmaligen Übermittlung hinaus und damit auch eine Abwei-
chung von Ziffer 3 des ANPA-Reglements. Da die EMI-Daten wie dargelegt technisch indirekt
einen Zusammenhang zu den Abgabebilanzen aufweisen, ist es angezeigt, beide Datenkate-
gorien jeweils zusammen aktiv zu veröffentlichen.

Diese Überlegungen führen zum Ergebnis, dass das ENSI die EMI-Daten künftig im Sinne der
vorstehenden Enrvägungen aktiv auf seiner Website veröffentlicht.

5.4

5.5
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Demnach verfügt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat:

1. Das ENSI verpflichtet die Kernkraftwerk Leibstadt AG dazu, innert 30 Tagen nach Eintritt der
Rechtskraft dieser Verfügung die Abluftdaten am Kamin des Kernkraftwerks Leibstadt (sog,

EMI-Daten) aus dem Zeitraum vom 1.1.2013 bis 1.11.2014 gemäss dem Einsichtsbegehren
vom 14. November 2014 des Gesuchstellers auf einem elektronischen Datenträger einzu-
reichen, und das ENSI gewährt dem Gesuchsteller den Zugang zu diesen EMI-Daten.

2. Das ENSI verzichtet ab Rechtskraft dieser Verfügung auf die automatische Löschung von
EMl-Daten des Kernkraftwerks Leibstadt und bewahrt diese ab dann systematisch auf. Diese
Verfügung geht mit Bezug auf das Kernkraftwerk Leibstadt der Ziffer 3 des ANPA-Reglements
(ENSI-AN-7057) vor.

3. Ab dem Zeitpunkt der systematischen Aufbewahrung von EMl-Daten gemäss Dispositiv Ziffer
2 dieser Verfügung veröffentlicht das ENSI diese jeweils monatsweise gebündelt, zusammen
mit den monatlichen Abgabebilanzen der Kaminabluft, aktiv auf seiner Website.

4. Für díese Verfügung werden keine Gebühren erhoben.

5. Diese Verfügung wird der Kernkraftwerk Leibstadt AG schriftlich und eingeschrieben mitgeteilt.
Dem Rechtsvertreter des Gesuchstellers und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffent-
lich keitsbeauftragen wird ei ne Kopie zu gestellt.

Freundliche Grüsse

Eidgenössisches

Dr. Felix Altorfer
Leiter Direktionsstab

Nuk ears cherheits

Rechtsmittèlbeleh ru n g

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerde ist beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach ,9023 St. Gallen, einzureichen. Die Frist steht
still:

sp ^rz

:iï:î.1

a)

b)

c)

vom 7. Tag vor Ostern bis und mit dem 7. Tag nach Ostern;

vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;

vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.

Die Beschwerde ist mindestens im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu ent-
halten. Die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung (oder eine Fotokopie) und die als Beweismittel
angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
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